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Kennzeichnung von bioziden Produkten 
 
 
Problemstellung 
 
Kennzeichnung von bioziden Produkten (Desinfektionsmitte l), die gleichermaßen zur Desinfektion 
von Medizinprodukten und Flächen eingesetzt werden. 
 
Biozide Produkte, die zur Desinfektion von Medizinprodu kten und von Flächen eingesetzt werden 
sollen, fallen aufgrund ihrer Zweckbestimmung sowohl un ter die Bestimmungen der Medizinpro-
dukte- als auch unter die Biozid-Richtlinie. 
 
Können diese Produkte so in Verkehr gebracht werden, dass die Verpackung bezüglich der 
Kennzeichnung gleichzeitig beiden Richtlinien genügt ( CE-Kennzeichnung für Medizinprodukte) 
und Gefahrenkennzeichnung nach Chemikaliengesetz. 
Eine angeblich bereits praktizierte Variante ist die opt ische Trennung durch Längs- und Quer-
strich. 
 
 
Lösungsvorschlag 
 
Desinfektionsmittel sind grundsätzlich gemäß den Regelungen der GefStoffV zu kennzeichnen, 
sofern sie dieser unterliegen. 
Die gleichzeitige Kennzeichnung nach zwei oder mehrere n Rechtsvorschriften ist in vielen Berei-
chen üblich und daher auch für Grenzregelungen zwischen M edizinproduktegesetz und GefStoffV 
möglich und sinnvoll, da die Richtlinien unterschiedlich e Regelungen betreffen.  
 
Die praktische Lösung eines solchen Problems (z.B. Tren nung der beiden Kennzeichnungen 
durch Längs- oder Querstrich) ist auf Ebene des ChemG od er der GefStoffV nicht geregelt und 
dürfte im Ermessen des verantwortlichen Inverkehrbringe rs liegen. Allerdings muss dieser die 
Anforderungen, insbesondere die Zielsetzung der Vorschrif t -eine inhaltlich richtige und lesbare 
Information zur Verfügung zu stellen- beachten.  
Grundsätzlich gilt aber, dass bei Doppelauslobungen die a m weitesten gehende Rechtsvorschrift 
anzuwenden ist. 
 
 
Ergebnis 
 
Die Zweckbestimmung der Desinfektion fällt für Medizinpr odukte als auch für Flächen unter die 
Regelungen der GefStoffV. Ausnahme sind Medizinprodu kte, die für einen Einsatz im/am Men-
schen (z. B. Implantate) vorgesehen sind. 
Eine Kennzeichnung dieser Produkte mit CE-Zertifizierungszeichen und gleichzeitig  
nach Gefahrstoffrecht ist kein Widerspruch und kann glei chzeitig erfolgen.  
Grundsätzlich gilt aber, dass bei Doppelauslobungen die a m weitesten gehende Rechtsvorschrift 
anzuwenden ist. 
 
 
Dokument V6-2004-Kennzeichnung-Biozide-2 

Ad hoc Arbeitskreis 
Einstufung und Kennzeichnung 

des LASI UA 2 
 
 
Ansprechpartner zum Thema 

 



 

Ad hoc Arbeitskreis 
Einstufung und Kennzeichnung 

des LASI UA 2 

V6-2004-Kennzeichnung-Biozide-2.doc 
Seite 2 (2) 

 

Herr John � 0231/9071-2592 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

FB 4-Sicherheit und Gesundheit bei chemischen und 

biologischen Arbeitsstoffen 
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund 

E-Mail: john.ralf@baua.bund.de 

 


